
Turn- und Sportverein Schönaich 1905 e.V.  
 

 

 
 
Liebe Trainerin, lieber Trainer, liebe Übungsleiterin, lieber Übungsleiter, liebe Helferin, lieber Helfer,  
 
danke, dass Du Dich bei uns im TSV Schönaich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren möchtest! 
 
 
Gemäß §30a BZRG bzw. nach §72a SGB VIII müssen „auch ehrenamtlich und nebenamtlich in der 
Jugendarbeit Tätige ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, wenn diese Kinder 
oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen, ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt 
haben“. 

Aus diesem Grund benötigen wir von unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in der 
Jugendarbeit ab 16 Jahren (die jüngeren müssen keinen Antrag stellen!) dieses erweiterte 
polizeiliche Führungszeugnis. 

Das Verfahren sieht folgendermaßen aus: 
 

 Mit dem beiliegenden Antrag auf Gebührenbefreiung beantragst Du im Rathaus (Bürgerbüro) 
Deines Wohnortes ein erweitertes Führungszeugnis. 

 Die Ausstellung des Führungszeugnisses dauert bis zu 3 Wochen. 
 Das Führungszeugnis bringst du im Original zum/zur Gemeindejugendreferent/in im 

Jugendhaus UrWerk (Öffnungzeiten Di+Do 15-20 Uhr und Fr 15-21 Uhr) oder zur 
Geschäftstelle des TSV Schönaich (Öffnungzeiten Mo 14-18 Uhr und Do 8:30-12:30 Uhr). 

 Der/die Gemeindejugendreferent/in bzw. der/die Mitarbeiter/in der Geschäftsstelle 
vermerken auf einer Liste euren Namen, das Ausstellungsdatum des Führungszeugnisses, das 
Datum der Einsichtnahme und ob relevante Einträge vorliegen (§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 
des Strafgesetzbuchs).  

 Der/die Gemeindejugendreferent/in gibt die Info der Einsichtnahme in Euer Führungszeugnis 
mit euren Namen, dem Ausstellungsdatum des Führungszeugnisses, dem Datum der 
Einsichtnahme und ob relevante Einträge vorliegen an die Geschäftsstelle des TSV Schönaich 
weiter. 

 Die Liste der Einsichtnahmen wird in der Geschäftsstelle des TSV Schönaich verwahrt.  
 Anschließend erhältst du das Führungszeugnis zurück. 
 

Ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis musst du alle 5 Jahre vorlegen. 
 
 
Bei Fragen kannst Du Dich gerne bei mir melden unter kindeswohl@tsv-schoenaich.de oder  
katrin4schuetz@gmail.com oder 0171-6418613. 
 
Viele Grüße 

 
 
 
  

Katrin Schütz        
Präventionsbeauftragte des TSV Schönaich  


